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gefteßt, unb ei foß ber Sau fofort an bte Ipanb ge»

nommen werben.
auch ber San bei berelti oon ber ©emeinbe be»

fdjloffenen neuen ScbulbaufeiinSgnacßam Soben»
jee wirb nid^t meßr lange auf fid^ warten laffen. ©er
Sauplaß ifi beftimmt unb bie Sorarbeiten ftnb im (Sange.

3n fRomaniborn bat bai renommierte Hotel
S a b n b o f (Seßßer £>err Dtto Konrab) burdb gefcßmad»

noüe anbaute eine wefentlicße ©rwetterung fetner 9îe=

ftaurationiraume unb zugleich etne Serfcßönerung er-

fahren, bie bai Silb bei Sahnbofpiaßei febr oorteitbaft
bereichert.

3n näcßfier 8elt bürfte ftcß auch bai ©djidfal bei
Somaniborner Uferfcßußplanei beim 3nfelt ent»

fcßetben. ©ai große fßrojeft, bai mit einem Koftenoor»
anfcßlage oon (aßei in aßem) gr. 63,000 rechnete unb
eine Sanbgewtnnung oon jiifa 1 3ucbart oorfab, wirb,
ba zwifcßen (Semeinberat unb Serfeßri» unb Serfcßöne»

rungioerein eine ©inigung leiber nid^t zuftanbe fam,
nicht jur auifüßrung fommen. ©er Serfeßri» unb Sex»

fcßönerungioeretn wirb bai 2Berî felber auifübren, baju
aber ein weniger foftfptetigei CßrojeEt mäßlen. 3m fom»

menben ©tnter muß ber Uferfdßuß erfteßt werben, wenn
nicht noch »eitere fdßwere Ufexfcßäbigungen an jenem
fcßönen Slreal eintreten foßen.

Der igetitMiM$vorbel>aIf bei Eieferuttg von

installationiarbeiten auf JlbxalMutig.

(SSort 3ted)t§anroatt ®r. ^ßebottt itt 3üxi<h-)

©le aßgemeine burch ben Krieg betaufbefcßroorene
wirtfcbaftltcbe ©epreffion bat bai ^yntereffc für bie red^t=

liehe ^Regelung bei abzablungigefcßäftei oexbunben mit
©igentumioorbebalt wteber gewedt. 3Bir lefen unb feben,
baß beute täglich auch bie Sieferung oon 3uftaßationi»
arbeiten gegen ^Ratenzahlungen angeboten wirb, SBäßrenb

[ich nun bie Sieferanten oon Mobilien afler 3lrt, für
welche ber KaufpreÜ geftunbet ifi, baburch für ihre gwrbe»

rung fiebern fönnen, baß fie ftd) bai ©igentum an ber
geltefetten ©are oorbebalten, ift bie SRecßtilage ber 3"=
ftaflateure, bie Seleudßtungi», §etj=, fanitare ober anbete
Anlagen in einem Çaufe ober einer ©obnung erfteßt
haben, bebeutenb febmietiger.

®te Serabrebung etnei ©igentumioorbebaltei an ber

zu liefernben Anlage ift an unb für ftcß nid^t gänjltdh
auigefdhloffen. ÜRur bte Sergütung für bte oom 3nßal«
lateur p Ieifienbe arbeit, ber ©ertlobn, fann nicht in
btefer ©eife gefiebert werben; ber ©igentumioorbebalt
tann ftcß immer nur auf ben Kaufpreii ber ju liefernben
Materialien (Çeiporrichtung, Seleucßtungiförper zc be»

Ziehen.
3n ber fRegel werben nun aber bie gelieferten an»

lagen mit bem ©ebäube in berart fefte Serbmbung ge»

bracht, baß fte aufhören etne felbftänbige ©ache p fein;
burch bie 3nfc>rporlerung ober ©Inbauung tn bai @e»

bäube werben fte Seftanbteil ber Siegenfehaft. Mit bte fem

augenblidf ber ©inbauung fällt ber ©igen»
tumio or behalt babin, ba biefer nur an Mobilien
möglich ift unb wirfungiloi wirb, wenn bte Mobilie
Seftanbteil einer Stegenfchaft wirb. 3" einem bem

Sunbeigericßt jur ©ntfeßetbung oorgelegten gafle war
bai ©igentum an einer gefamten Çeipnlage, alfo an
bem ganzen Komplej ber anläge, nicht an ben einzelnen
©eilen oorbebalten worben. ©ai Sunbeigericht eiflärte
ben ©igentumioorbebalt aui bem oben angeführten (Srunbe

für binfäßig. ©benfo würbe bezüglich etner fanitaren
anläge entfliehen, aui biefen «Prinzipien ergeben fidb

folgenbe für bie 3nftaflateure wichtigen Konfeguenjen:

1. ©er ©igentumioorbebalt ift an p inftafllerenben
anlagen pläffig. ©te ©intragung in bai ©igentumi»
oorbebaltiregifier lann nicht oerwetgert werben.

2. Mit ber 3«fiaßation ber anläge fäflt ber Sor»
bebalt aber baßin, wenn btefe berart eng mit ber Stegen»
feßaft oerbunben wirb, baß fte ohne Seränberung ißrei
©efeni nicht mehr oon ißr getrennt werben îann. ®a§
trifft p bei ber ©inbauung oon fanitaren anlagen,
Segung oon Söhren unb bergl.

3. an einzelnen ©eilen ber anläge ift ber ©igentumi»
oorbebalt jeboäj pläffig, wenn biefe ©eile nicht feft mit
ber Siegenfehaft oerbunben werben. So fönnen Seleudj»
tungiförper, Heizapparate unb bergl. unter ©igentumi»
oorbebalt oerfauft werben, wenn ihre Serbinbung mit
bem ©ebäube nur eine lodere, jeberjett wteber löibare ifi®ie 3"ftaßateure, bie für ein ©ebäube arbeit unb
Material liefern, fönnen ft<b für ihre gorberung nur
burdb kl® ©eltenbrnacßung bei Saubanbwerferpfanbredbti,
bai auch ihnen pftebi fiebern, ©er ©igentumioorbebalt
wirb eben nur in ben felteneren gäßen möglich fein.

Uerbandstme*.
3nter«ßtion«ler MittelftnnDioerbanb. ©ie oon

ber fchweijerifdben ©ruppe bei 3nternationalen Mittel»
ftanbioerbanbei befteflte Kommiffion beriet im Sürger»
baui tn Sern bie Maßnahmen für tnterimiftifche über--
nähme ber Serbanbileitung unb gortfeßung ber Ser»
banbitätigfeit unb befchloß etne bezügliche ©nguete bei
Serbanbimitgliebern ber oerfeblebenen Stationen, ©ai
Komitee fießt eine Konfexenz bei 3«ternationalen 3en«
tralauifdbuffei für ben Çerbft oor.

SerlonfSöcnoffenffhoft ©fhtoeijetifdher f»eimûtffh«ë.
am 28. auguft grünbeten in Sern greunbe bei Heimat»
fchußei, bte aui aßen oier Sanbeiteilen ber Schweiz Z"-
fammengefommen waren, bie Serfaufigenoffenfchaft S. H.S.
(Schweizerifdber ^eimatfehuß). ©tefe bezwedt ben ßu»
fammenfehluß oon Künfitern, Kunftgewerbtern, ^eim»
arbeitern unb fonftigen anbängern ber ^eimatfdbußbe»
ftrebungen zur ^erfteßung unb zu» Setfauf mußergül»
tiger fRetfeanbenfen. ©tefe neue Drganifation bebeutet
gewiffermaßen bie gortfeßung bei Safari im „©örfli"
ber ©chweizerifchen Sanbeiauißeßung tn Sern, ©ort
würbe zum erftenmal oerfueßt, fRetfe» unb auißeßungi»
anbenfen zu oerfaufen, bie in gorm, garbe unb Mate»
rial fchwetjerifdh waren. Man woßte bamit gront machen
gegen bie faben unb einfältigen „Souoeniri", bie bii
j?ßt bei uni ben Marft beberrfdbten. ©ai neue Unter»
nehmen, bai unter bem ßkoteftorat ber ©dbweizerifdben
Sereinigung für ^eimatfehuß ftebt, foß auf bte ganze
Schweiz auigebebnt werben. @i ftnb Serfaufißeßen
geplant, bei benen jeweilen bie für bie betreffenden Sanbei»
teile ippifdhen anbenfen oerfauft werben, aße ©egen»
ftänbe, bie oon einem fünftlerifcßen auifeßuß zum Ser»
faufe zugelaffen werben, haben ali Qualitätimarfe bai
Setzen „S. H. S.", bai gefeßlicß gefchüßt ift. aber ntdbt
nur ber Sinn für Qualitätiarbeit foß gewedt unb oer»
breitet werben, fonbern ei foß gleichzeitig oerfudht werben,
bte wixtfcßaftltche Sage unferer bebrängten Heimarbeiter
Zu oerbeffern unb abfaßgebtete für ißre Srobufte zu
fchaffen.

©ie Serfaufigenoffenfchaft S. II. S. bat ihren
©tß tn Sern. 3u ben Sor ft an b wählte bie ©tünber»
oerfammlung Fräulein ©milie ©betbuliez, Kunftmaler
©br- ®onrabin (Süricß), ©ireftor 3. ^raetere unb Sitßo»
graph SBaffermann (Safel). 8um Dbmann würbe
beftimmt ©ireftor S. ©reuter in Sern. ®a ei fxcß bei
bem Unternehmen nießt nur um etne ©efeßmadifrage
ßanbelt, fonbern um wirtfdßaftlicße 3utereffen, um bie
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gestellt, und es soll der Bau sofort an die Hand ge°

nommen werden.
Auch der Bau des bereits von der Gemeinde be-

schlossenen neuen Schulhauses in Egnach am Boden-
see wird nicht mehr lange auf sich warten lassen. Der
Bauplatz ist bestimmt und die Vorarbeiten sind im Gange.

In Romans Horn bat das renommierte Hotel
Bahnhof (Besitzer Herr Otto Konrad) durch geschmack-

volle Anbaute eine wesentliche Erweiterung seiner Re-

ftaurationsräume und zugleich eine Verschönerung er-

fahren, die das Bild des Bahnhofplatzes sehr vorteilhaft
bereichert.

In nächster Zeit dürfte sich auch das Schicksal des

Romanshorner Uferschutzplanes beim Jnseli ent-

scheiden. Das große Projekt, das mit einem Kostenvor-
anschlage von (alles in allem) Fr. 63,000 rechnete und
eine Landgewinnung von zirka 1 Juchart vorsah, wird,
da zwischen Gemeinderat und Verkehrs- und Verschöne-

rungsoerein eine Einigung leider nicht zustande kam,

nicht zur Ausführung kommen. Der Verkehrs- und Ver-
schönerungsoerein wird das Werk selber ausführen, dazu

aber ein weniger kostspieliges Projekt wählen. Im kom-

inenden Winter muß der Uferschutz erstellt werden, wenn
nicht noch weitere schwere Uferschädigungen an jenem
schönen Areal eintreten sollen.

ver kigeittUMySlbehM bei Lieferung von

fn§talla!isn§ardeiten sul Wzsftlung.
(Von Rechtsanwalt Dr. Pedotti in Zürich.)

Die allgemeine durch den Krieg heraufbeschworene
wirtschaftliche Depression hat das Interesse für die recht-
liche Regelung des Abzahlungsgeschäftes verbunden mit
Eigentumsvorbehalt wieder geweckt. Wir lesen und sehen,
daß heute täglich auch die Lieferung von Installations-
arbeiten gegen Ratenzahlungen angeboten wird. Während
sich nun die Lieferanten von Mobilien aller Art, für
welche der Kaufpreis gestundet ist. dadurch für ihre Förde-

rung sichern können, daß sie sich das Eigentum an der
gelieferten Ware vorbehalten, ist die Rechtslage der In-
stallateure, die Beleuchtungs-, Heiz-, sanitäre oder andere
Anlagen in einem Hause oder einer Wohnung erstellt
haben, bedeutend schwieriger.

Die Verabredung eines Eigentumsvorbehaltes an der

zu liefernden Anlage ist an und für sich nicht gänzlich
ausgeschlossen. Nur die Vergütung für die vom Jnstal-
lateur zu leistende Arbeit, der Wertlohn, kann nicht in
dieser Weise gesichert werden; der Eigentumsvorbehalt
kann sich immer nur auf den Kaufpreis der zu liefernden
Materialien (Heizvorrichtung, Beleuchtungskörpern) be-

ziehen.

In der Regel werden nun aber die gelieferten An-
lagen mit dem Gebäude in derart feste Verbindung ge-
bracht, daß sie aufhören eine selbständige Sache zu sein;
durch die Jnkorporierung oder Etnbauung in das Ge-
bäude werden sie Bestandteil der Liegenschaft. Mit diesem

Augenblick der Einbauung fällt der Eigen-
tumsv or behalt dahin, da dieser nur an Mobilien
möglich ist und wirkungslos wird, wenn die Mobilie
Bestandteil einer Liegenschaft wird. In einem dem

Bundesgericht zur Entscheidung vorgelegten Falle war
das Eigentum an einer gesamten Heizanlage, also an
dem ganzen Komplex der Anlage, nicht an den einzelnen
Teilen vorbehalten worden. Das Bundesgericht erklärte
den Eigentumsvorbehalt aus dem oben angeführten Grunde
für hinfällig. Ebenso wurde bezüglich einer sanitären
Anlage entschieden. Aus diesen Prinzipien ergeben sich

folgende für die Installateure wichtigen Konsequenzen:

1. Der Eigentumsoorbehalt ist an zu installierenden
Anlagen zulässig. Die Eintragung in das Eigentums-
vorbehaltsregifter kann nicht verweigert werden.

2. Mit der Installation der Anlage fällt der Vor-
behalt aber dahin, wenn diese derart eng mit der Liegen-
schaft verbunden wird, daß sie ohne Veränderung ihres
Wesens nicht mehr von ihr getrennt werden kann. Das
trifft zu bei der Einbauung von sanitären Anlagen,
Legung von Röhren und dergl.

3. An einzelnen Teilen der Anlage ist der Eigentums-
vorbehält jedoch zulässig, wenn diese Teile nicht fest mit
der Liegenschaft verbunden werden. So können Beleuch-
tungskörper, Heizapparate und dergl. unter Eigentums-
vorbehält verkauft werden, wenn ihre Verbindung mit
dem Gebäude nur eine lockere, jederzeit wieder lösbare ist.

Die Installateure, die für ein Gebäude Arbeit und
Material liefern, können sich für ihre Forderung nur
durch die Geltendmachung des Bauhandwerkerpfandrechts,
das auch ihnen zusteht, sichern. Der Eigentumsvorbehalt
wird eben nur in den selteneren Fällen möglich sein.

oeldämte».
Internationaler Mittelstandsverband. Die von

der schweizerischen Gruppe des Internationalen Mittel-
standsverbandes bestellte Kommission beriet im Bürger-
Haus in Bern die Maßnahmen für interimistische über-
nähme der Verbandsleitung und Fortsetzung der Ver-
bandstäiigkeit und beschloß eine bezügliche Enquete bei
Verbandsmitgliedern der verschiedenen Nationen. Das
Komitee sieht eine Konferenz des Internationalen Zen-
tralausschusses für den Herbst vor.

Verkaufsgenossenschaft Schweizerischer Heimatschutz.
Am 28. August gründeten in Bern Freunde des Heimat-
schutzes, die aus allen vier Landesteilen der Schweiz zu-
sammengekommen waren, die Verkaufsgenossenschaft 8. It. 8.
(Schweizerischer Heimatschutz). Diese bezweckt den Zu-
sammenschluß von Künstlern, Kunstgewerblern, Heim-
arbeitern und sonstigen Anhängern der Heimatschutzbe-
strebungen zur Herstellung und zum Verkauf mustergül-
tiger Reiseandenken. Diese neue Organisation bedeutet
gewissermaßen die Fortsetzung des Basars im „Dörfli"
der Schweizerischen Landesausstellung in Bern. Dort
wurde zum erstenmal versucht, Reise- und Ausstellungs-
andenken zu verkaufen, die in Form, Farbe und Mate-
rial schweizerisch waren. Man wollte damit Front machen
gegen die faden und einfältigen „Souvenirs", die bis
zetzt bei uns den Markt beherrschten. Das neue Unter-
nehmen, das unter dem Protektorat der Schweizerischen
Vereinigung für Heimatschutz steht, soll auf die ganze
Schweiz ausgedehnt werden. Es sind Verkaufsstellen
geplant, bei denen jeweilen die für die betreffenden Landes-
teile typischen Andenken verkauft werden. Alle Gegen-
stände, die von einem künstlerischen Ausschuß zum Ver-
kaufe zugelassen werden, haben als Qualitätsmarke das
Zeichen „8. U. 8.". das gesetzlich geschützt ist. Aber nicht
nur der Sinn für Qualitätsarbeit soll geweckt und ver-
breitet werden, sondern es soll gleichzeitig versucht werden,
die wirtschaftliche Lage unserer bedrängten Heimarbeiter
zu verbessern und Absatzgebtete für ihre Produkte zu
schaffen.

Die Verkaufsgenossenschaft 8. II. 8. hat ihren
Sitz m Bern. In den Vorstand wählte die Gründer-
Versammlung Fräulein Emilie Cherbuliez, Kunstmaler
Chr. Conradin (Zürich), Direktor I. Praetere und Litho-
graph ^.Wassermann (Basel). Zum Obmann wurde
bestimmt Direktor R Greuter in Bern. Da es sich bei
dem Unternehmen nicht nur um eine Geschmacksfrage
handelt, sondern um wirtschaftliche Interessen, um die
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